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Zitat von Mikael

Du musst keinen Baudreck entfernen und auch keine Kisten schleppen. Das ist Aufgabe
des Schulträgers. Im Schulgesetz und den Erlassen steht zwar alles mögliche, was
Schule und Lehrer zu leisten haben, aber so etwas steht (noch) nicht drinnen. Und als
Beamter hast du immer das Recht auf "amtsangemessene" Beschäftigung (keine
Ahnung wie das Äquivalent bei Angestellten heißt). Zum Vergleich: Kein
"Aktensortierer" im Finanzamt oder einer sonstigen Behörde würde auch nur auf die
Idee kommen, einen Raum zu reinigen. Dafür gibt's entsprechendes Personal. Und du
solltest mit deiner viel höheren Qualifikation und deinem höherwertigen Amt so etwas
auch nicht tun.

Erfahrungsgemäß habe ich dann die Wahl im Baudreck zu hausen oder es selbst zu machen.
Vor einiger Zeit wurden in meiner Klasse Deckenplatten ausgewechselt, den Dreck auf den
Regalen und zwischen dem Unterrichtsmaterial hat keiner entfernt, also habe ich es selbst
gemacht. Vielleicht werden die betroffenen Räume ja noch gereinigt, aber die Aufforderung
zum Einräumen der Umzugskartons habe alle schon bekommen. Würde ich ja auch noch gerne
machen, aber man bekommt noch nicht einmal ein Dankeschön für seinen Einsatz.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/33984-dienststelle-land-bei-arbeitsbedingten-krankheiten-auf-schmerzendsgeld-
verklagen/?postID=293330#post293330

https://www.lehrerforen.de/wcf/index.php?page=Thread&postID=293320#post293320
https://www.lehrerforen.de/thread/33984-dienststelle-land-bei-arbeitsbedingten-krankheiten-auf-schmerzendsgeld-verklagen/?postID=293330#post293330
https://www.lehrerforen.de/thread/33984-dienststelle-land-bei-arbeitsbedingten-krankheiten-auf-schmerzendsgeld-verklagen/?postID=293330#post293330

